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Beschlussempfehlung 
  
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/9887(Neudruck) - wird mit folgen-
den Änderungen angenommen: 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses für Schule 
und Weiterbildung 
 

Gesetz zur Änderung des  
Lehrerausbildungsgesetzes 

 

 Gesetz zur Änderung des  
Lehrerausbildungsgesetzes 

 
Artikel 1 

Änderung des  
Lehrerausbildungsgesetzes 

 

 Artikel 1 
Änderung des  

Lehrerausbildungsgesetzes 
 

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 
12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 272) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Lehrerausbildungsgesetz vom 
12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 272) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 

zu § 20 wie folgt gefasst: 

 

„§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsregelungen“ 

 

 1. unverändert  

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Das Land und die Hochschulen 
gewährleisten eine Lehrerausbil-
dung, die an den pädagogischen 
Herausforderungen der Zukunft 
ausgerichtet ist und die Bedürfnisse 
der Schulen berücksichtigt.“ 

 

 2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Das Land und die Hochschulen 
gewährleisten eine Lehrerausbil-
dung, die an den pädagogischen 
Herausforderungen der Zukunft und 
an den Kindern und Jugendlichen 
ausgerichtet ist und die Bedürfnisse 
der Schulen berücksichtigt.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 2 wird das Wort „Ziel-

vereinbarungen“ durch das 
Wort „Hochschulverträge“ er-
setzt. 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „Ziel-

vereinbarungen“ durch das 
Wort „Hochschulverträgen“ er-
setzt. 

 
 
 
 

 b) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) unverändert  
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c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „fünf“ und die 
Angabe „2013“ durch die Angabe 
„2020“ ersetzt. 

 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 
 „Dabei sind die Befähigung zu 

einem professionellen Umgang 
mit Vielfalt insbesondere mit 
Blick auf ein inklusives Schul-
system sowie die Befähigung 
zur Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen und Einrichtun-
gen besonders zu berücksichti-
gen.“ 

 

 3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Dabei sind die Befähigung zu 

einem professionellen Umgang 
mit Vielfalt insbesondere mit 
Blick auf ein inklusives Schul-
system sowie die Befähigung 
zur Kooperation untereinander, 
mit den Eltern, mit anderen Be-
rufsgruppen und Einrichtungen 
besonders zu berücksichtigen.“ 

 
 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Die Ausbildung soll die Befähi-

gung schaffen und die Bereit-
schaft stärken, die individuellen 
Potenziale und Fähigkeiten al-
ler Schülerinnen und Schüler 
zu erkennen, zu fördern und zu 
entwickeln.“ 

 

 bb) unverändert  

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 
„(3) Schuldienst und Vorbereitungs-
dienst setzen Kenntnisse der deut-
schen Sprache voraus, die einen 
Einsatz im Unterricht und die Wahr-
nehmung aller Tätigkeiten einer 
Lehrkraft erlauben.“ 
 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„2. Lehramt an Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Gesamtschulen,“ 

 
 
 
 

 b) unverändert  
 
 
 
 
 
 

 
 
4. unverändert 
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b) In Absatz 2 wird das Wort „die“ 
durch die Wörter „einen Vorberei-
tungsdienst geleistet und die dem 
Lehramt“ ersetzt. 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „und in 
anderen Schulformen, die auch 
gymnasiale Standards gewähr-
leisten.“ ersetzt. 

 
bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Befähigung zum Lehramt 

an Haupt-, Real-, Sekundar- 
und Gesamtschulen berechtigt 
an Gesamtschulen zum Ein-
satz in den Jahrgangsstufen 
5 bis 10.“ 

 

 5. unverändert  

b) In Absatz 2 wird die Angabe  
„§ 29 Abs. 2“ durch die Angabe  
„§ 24 Absatz 2“ ersetzt. 

 

  

6. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort 

„ist“ die Wörter „am jeweils ange-
strebten Lehramt auszurichten und“ 
eingefügt. 

 
b) In Satz 2 werden die Wörter „min-

destens zwölf“ durch die Angabe 
„18“ ersetzt und die Wörter „und ist 
am jeweils angestrebten Lehramt 
auszurichten“ gestrichen. 

 

 6. unverändert  

7. § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Als Wartezeit gelten bis zu einer 
Dauer von 24 Monaten auch  
 
1. Dienstzeiten nach Artikel 12a des 

Grundgesetzes einschließlich 
Dienstleistungen auf Zeit,  

2. freiwilliger Wehrdienst im Sinne des 
§ 58b des Soldatengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 

 7. unverändert  
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30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482) in 
der jeweils geltenden Fassung,  

3. Bundesfreiwilligendienst gemäß 
dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz vom 28. April 2011 (BGBl. I 
S. 687) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

4. eine Tätigkeit als Entwicklungshel-
ferin oder Entwicklungshelfer ge-
mäß dem Entwicklungshelfer-Ge-
setz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 
549) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

5. ein freiwilliges soziales Jahr oder 
ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes vom 16. Mai 2008 
(BGBl. I S. 842) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
Entsprechendes gilt für Zeiten der häus-
lichen Betreuung von minderjährigen 
Kindern und Verzögerungen auf Grund 
der Pflege naher Angehöriger.“ 

 
8. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 wird das Wort „Innenminis-
terium“ durch die Wörter „für Inne-
res zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 
b) In Satz 2 Nummer 2 werden nach 

dem Wort „Vorbereitungsdienstes“ 
die Wörter „sowie die dazu erforder-
liche Gewinnung von Lehrkräften 
und den Einsatz von Lehrkräften als 
Seminarausbilderinnen und Semi-
narausbilder einschließlich der Ge-
währung von Anrechnungsstunden“ 
eingefügt. 

 
9. § 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „und 

Praxiselemente nach § 12 nach-
weist“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. unverändert  
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Innen-
ministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständigen Minis-
terium“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 Nummer 3 werden die 

Wörter „und das Eignungsprak-
tikum“ gestrichen. 

 
10. In § 10 Absatz 3 werden die Wörter „in 

Verantwortung der Hochschulen“ gestri-
chen. 

 
11. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe 

„7“ durch die Angabe „10“ ersetzt. 
 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 

„(2) Universitäten in Trägerschaft 
des Landes können Programmak-
kreditierungen nach Absatz 1 erset-
zen durch entsprechende hoch-
schulinterne Akkreditierungen auf-
grund einer Systemakkreditierung 
und einer Vereinbarung mit dem für 
Schulen zuständigen Ministerium, 
wenn 

 
1. die Beteiligung des für Schulen 

zuständigen Ministeriums oder 
einer von ihm benannten Stelle 
an der regelmäßig wiederkeh-
renden hochschulinternen Ak-
kreditierung der lehramtsbezo-
genen Bachelor- und Lehr-
amtsmaster-Studiengänge ge-
sichert ist, und 

 
2. der Studienbetrieb der einzel-

nen Lehramtsmaster-Studien-
gänge in den Fächern und Bil-
dungswissenschaften wieder-
kehrend, mindestens im Ab-
stand von sechs Jahren, an die 
hochschulinterne Akkreditie-
rung und die Zustimmung des 
für Schulen zuständigen Minis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. unverändert  
 
 
 
11. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) unverändert  
 
 
b) unverändert 
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teriums zur Akkreditierung ge-
bunden ist. § 7 Absatz 1 des 
Hochschulgesetzes bleibt un-
berührt. 

 
Die Beteiligung nach Nummer 1 
umfasst insbesondere Informations-
rechte zur personellen Ausstattung 
in den Fachdidaktiken und Bil-
dungswissenschaften sowie ein ei-
genes Recht des für Schulen zu-
ständigen Ministeriums, die Bewer-
tung durch externen wissenschaftli-
chen Sachverstand verlangen zu 
können. Die Sätze 1 und 2 sind 
auch auf wesentliche Änderungen 
von Studiengängen anzuwenden. 
Die Neueinrichtung von Studien-
gängen setzt weiter Akkreditierun-
gen nach Absatz 1 voraus.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 wer-

den die Absätze 3 bis 5. 
 
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 

6 und wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„2. für das Lehramt an  

Haupt-, Real-, Sekundar- 
und Gesamtschulen das 
Studium von zwei Unter-
richtsfächern einschließ-
lich der Fachdidaktik,“. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Das für Schulen zuständige 
Ministerium kann im Einverneh-
men mit dem für Wissenschaft 
zuständigen Ministerium an ei-
ner ausgewählten Hochschule 
eine zeitlich befristete Erpro-
bung neuer Formen der son-
derpädagogischen Qualifika-
tion  genehmigen, in der für das 
Lehramt an Grundschulen das 
Studium des weiteren Lernbe-
reichs oder Unterrichtsfachs 
nach Satz 1 Nummer 1 durch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) unverändert  
 
 
d) unverändert  
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das Studium einer sonderpäda-
gogischen Fachrichtung aus 
dem Bereich der Lern- und Ent-
wicklungsstörungen ersetzt 
wird.“ 

 
e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 

7 und die Wörter „, beruflichen 
Fachrichtungen“ werden gestri-
chen. 

 
f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 

8 und wie folgt gefasst: 
 

„(8) Leistungen in Deutsch für Schü-
lerinnen und Schüler mit Zuwande-
rungsgeschichte sind für alle Lehr-
ämter zu erbringen.“ 

 
g) Folgende Absätze 9 und 10 werden 

angefügt: 
 

„(9) Sofern eine Hochschule eine 
fachlich übergreifende Perspektive 
auf alle Aspekte von Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler verfolgt 
und durch ein inhaltlich abgestimm-
tes und zentral in der Hochschule 
verantwortetes Studienangebot um-
setzt, wird diese Entwicklung be-
züglich lehramtsbezogener Aspekte 
von dem für Schulen zuständigen 
Ministerium beratend begleitet.  
 
(10) Das Studium moderner Fremd-
sprachen umfasst mindestens ei-
nen Auslandsaufenthalt von drei 
Monaten Dauer in einem Land, in 
dem die studierte Sprache als Um-
gangssprache gesprochen wird; 
Hochschulen können im Einzelfall 
eine Ausnahme vom Auslandsauf-
enthalt zulassen, wenn eine in der 
Person der oder des Studierenden 
oder in der Person nächster Ange-
höriger begründete schwerwie-
gende Mobilitätseinschränkung vor-
liegt und die Ausnahmegenehmi-
gung dokumentiert wird. In den Un-
terrichtsfächern Kunst, Musik und 
Sport beruht bereits der Zugang 
zum Studium auf dem Nachweis der 
Eignung für diese Studiengänge; 

 
 
 
 
e) unverändert  
 
 
 
 
f) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
g) Folgende Absätze 9 und 10 werden 

angefügt: 
 

„(9) Sofern eine Hochschule eine 
fachlich übergreifende Perspektive 
auf alle Aspekte von Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler verfolgt 
und durch ein inhaltlich abgestimm-
tes und zentral in der Hochschule 
verantwortetes Studienangebot um-
setzt, wird diese Entwicklung be-
züglich lehramtsbezogener Aspekte 
von dem für Schulen zuständigen 
Ministerium beratend begleitet.  
 

 (10) Das Studium moderner Fremd-
sprachen umfasst mindestens ei-
nen Auslandsaufenthalt von drei 
Monaten Dauer in einem Land, in 
dem die studierte Sprache als Lan-
dessprache gesprochen wird; 
Hochschulen können im Einzelfall 
eine Ausnahme vom Auslandsauf-
enthalt zulassen, wenn eine in der 
Person der oder des Studierenden 
oder in der Person nächster Ange-
höriger begründete schwerwie-
gende Mobilitätseinschränkung vor-
liegt und die Ausnahmegenehmi-
gung dokumentiert wird. In den Un-
terrichtsfächern Kunst, Musik und 
Sport beruht bereits der Zugang 
zum Studium auf dem Nachweis der 
Eignung für diese Studiengänge; 
die Zugangsanforderungen sind 
nach Lehrämtern zu unterscheiden; 
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die Zugangsanforderungen sind 
nach Lehrämtern zu unterscheiden; 
der Abschluss des Studiums beruht 
auch auf fachpraktischen Prüfungs-
leistungen.“ 
 

der Abschluss des Studiums beruht 
auch auf fachpraktischen Prüfungs-
leistungen.“ 

12. § 12 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 12  
Praxiselemente 

 
(1) Die schulpraktischen Ausbildungs-
elemente des Studiums sind:  

 
1. ein Eignungs- und Orientierungs-

praktikum von mindestens 25 Prak-
tikumstagen während eines Schul-
halbjahres, die möglichst innerhalb 
von fünf Wochen geleistet werden 
sollen,  

2. ein mindestens vierwöchiges, in der 
Regel außerschulisches Berufsfeld-
praktikum und 

3. ein Praxissemester von mindestens 
fünf Monaten Dauer, das neben den 
Lehrveranstaltungen mindestens 
zur Hälfte des Arbeitszeitvolumens 
an Schulen geleistet wird.  

 
Alle Praxiselemente tragen auch zu ei-
ner kontinuierlichen Eignungsreflexion 
bei. Sie werden in einem Portfolio doku-
mentiert.  
 
(2) Das Bachelorstudium umfasst, in der 
Regel im ersten Studienjahr, ein bil-
dungswissenschaftlich oder fachdidak-
tisch begleitetes Eignungs- und Orien-
tierungspraktikum, das der kritisch-ana-
lytischen Auseinandersetzung mit der 
Schulpraxis, der Reflexion der Eignung 
für den Lehrerberuf und der Entwicklung 
einer professionsorientierten Perspek-
tive für das weitere Studium dient. Die-
ses Praktikum führen die Hochschulen 
in Bezug auf Fragen der Eignungsrefle-
xion in Kooperation mit den Schulen 
durch, die dabei von den Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung unter-
stützt werden. Das Bachelorstudium 
umfasst zudem ein in der Regel außer-
schulisches Berufsfeldpraktikum, das 
den Studierenden konkretere berufliche 

 12. unverändert  
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Perspektiven außerhalb des Schul-
dienstes eröffnet oder  
 
Einblicke in die für den Lehrerberuf rele-
vanten außerschulischen Tätigkeitsfel-
der gewährt.  

 
(3) Das Masterstudium umfasst ein bil-
dungswissenschaftlich und fachdidak-
tisch vorbereitetes Praxissemester in 
Studienfächern. Das Praxissemester ist 
in der Regel in einer dem angestrebten 
Lehramt entsprechenden Schulform zu 
absolvieren; begründete Ausnahmen 
davon sind zwischen der oberen Schul-
aufsichtsbehörde und der Hochschule 
abzustimmen. Das Praxissemester soll 
im zweiten Semester, spätestens im drit-
ten Semester absolviert werden. Es 
schafft berufsfeldbezogene Grundlagen 
für die nachfolgenden Studienanteile 
und den Vorbereitungsdienst. Es wird 
von den Hochschulen verantwortet und 
ist in Kooperation mit den Schulen sowie 
den Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung durchzuführen. Die Hoch-
schulen schließen das Praxissemester 
mit einer geeigneten Prüfung und mit ei-
nem Bilanz- und Perspektivgespräch mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ab.  

 
(4) Spätestens zum Beginn des Praxis-
semesters ist dem Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung ein erwei-
tertes Führungszeugnis vorzulegen. Die 
Bewerberin oder der Bewerber bean-
tragt das erweiterte Führungszeugnis 
gemäß § 30 und § 30a des Bundeszent-
ralregistergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. September 
1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I 
S. 10) geändert worden ist. Enthält das 
erweiterte Führungszeugnis eine Eintra-
gung, die eine Beeinträchtigung der 
Rechte von Schülerinnen und Schülern 
befürchten lässt, sind die obere Schul-
aufsichtsbehörde und die Hochschule 
zu beteiligen. Die obere Schulaufsichts-
behörde kann in diesem Fall den Einsatz 
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an Schulen untersagen, soweit dies, un-
ter Berücksichtigung des Ausbildungsin-
teresses der Bewerberin oder des Be-
werbers, zum Schutz von Schülerinnen 
und Schülern erforderlich ist. 

 
(5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen 
Schulen Ausbildungsschulen und tragen 
zur schulpraktischen Ausbildung bei. 
Genehmigte Ersatzschulen können mit 
Zustimmung des Ersatzschulträgers 
Ausbildungsschulen sein. Die Schullei-
tungen tragen die Verantwortung für die 
Ausbildungsbeiträge der Schule; sie 
können einzelne Lehrkräfte mit der Aus-
bildung beauftragen. Das für Schulen 
zuständige Ministerium kann gegenüber 
den Schulen und den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung landes-
weite Regelungen zu den Praxiselemen-
ten  treffen, insbesondere zu Fragen der 
Organisation, der Zuständigkeiten, der 
Bereitstellung von Praktikumsplätzen 
sowie zu den ausbildungsfachlichen In-
halten und zu den Rechten und Pflichten 
als Praktikantin oder Praktikant an 
Schulen.“ 

 
13. § 13 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 

Satz 2 wird jeweils die Angabe  
„§ 11 Abs. 5 Nr. 3“ durch die Wörter 
„§ 11 Absatz 6 Nummer 3“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „In-

nenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

 13. unverändert  

14. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„Lehramtsprüfungen, die nach den 
Vorgaben der Kultusministerkonfe-
renz erworben wurden, sind anzuer-
kennen; dies gilt nicht, wenn die 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
in den entsprechenden Fächern 
und Lehrämtern nicht vorgesehen 
ist.“ 

 14. unverändert  
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „ei-

nen anderen“ durch die Wörter 
„eine andere“ und die Wörter „ge-
eigneten Hochschulabschluss“ 
durch die Wörter „geeignete Prü-
fung“ ersetzt. 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(3) Das Ministerium kann eine au-

ßerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen erworbene Lehramtsbe-
fähigung als Befähigung zu einem 
entsprechenden Lehramt im Sinne 
dieses Gesetzes anerkennen. Lehr-
amtsbefähigungen, die nach den 
Vorgaben der Kultusministerkonfe-
renz erworben wurden, sind anzuer-
kennen. Umfasst die außerhalb des 
Landes Nordrhein-Westfalen erwor-
bene Lehramtsbefähigung mehrere 
Lehrämter im Sinne dieses Geset-
zes, kann eine Anerkennung nur zu 
einem dieser Lehrämter erfolgen.“ 

 
d) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 wird 

das Wort „Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Union“ ersetzt. 

 
15. § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 werden die Wörter „eine 

weitere schulpraktische Ausbil-
dung“ durch die Wörter „ein weite-
res Praxiselement nach § 12“ er-
setzt und die Wörter „, im Regelfall 
ein Praxissemester“ gestrichen. 

 
b) In Satz 2 werden die Wörter „in ei-

ner dem angestrebten weiteren 
Lehramt entsprechenden Schul-
form“ gestrichen. 

 

 15. unverändert  

16. In § 17 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1“ 
durch die Angabe „§ 5 Absatz 1“ ersetzt. 

 
 
 
 

 16. unverändert  

17. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

 17. unverändert  
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a) In dem Textteil vor Nummer 1 wird 
die Angabe „§ 15 Abs. 1“ durch die 
Angabe „§ 15 Absatz 1“ ersetzt. 

 
b) In Nummer 1 wird die Angabe  

„§ 11 Abs. 5 Nr. 4“ durch die Wörter 
„§ 11 Absatz 6 Nummer 4“ ersetzt. 

 
18. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nummer 2 werden die Wör-

ter „sowie in den Jahrgangsstu-
fen der Sekundarstufe I aller 
Schulformen“ durch die Wörter 
„und wie Inhaberinnen und In-
haber der Befähigung zum 
Lehramt an Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Gesamtschulen“ 
ersetzt. 

 
bb) Nach Nummer 2 wird folgende 

Nummer 3 eingefügt: 
 

„3. Lehrerinnen und Lehrer mit 
der Befähigung zum Lehr-
amt an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen können 
wie Inhaberinnen und In-
haber der Befähigung zum 
Lehramt an Haupt-, Real-, 
Sekundar- und Gesamt-
schulen verwendet wer-
den,“ 

 
cc) Die bisherigen Nummern 3 bis 

5 werden die Nummern 4 bis 6. 
 

b) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Die Regelungen zur Verwendung 

nach Satz 2 bestimmen nicht die 
Regelungen zur Einstellung in den 
Schuldienst.“ 

 
 
 
 

 18. unverändert  

19. § 20 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst: 

 19. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  
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„§ 20 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsregelungen“ 

 
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Das Wort „vier“ wird durch das 

Wort „sechs“ ersetzt. 
 
bb) Folgende Sätze werden ange-

fügt: 
 

„Das Prüfungsamt (§ 8) kann 
diese Frist auf Antrag einer o-
der eines Studierenden im Ein-
zelfall im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Hochschule verlän-
gern, soweit die Verzögerung 
des Studienabschlusses auf 
der Inanspruchnahme von 
Schutzbestimmungen im Sinne 
des § 64 Absatz 2 Nummer 5 
des Hochschulgesetzes (Mut-
terschutz, Elternzeit, Pflege), 
der krankheitsbedingten Beur-
laubung vom Studium nach 
§ 48 Absatz 5 Satz 2 des Hoch-
schulgesetzes oder der Mit-
gliedschaft in Organen der 
Selbstverwaltung der Studie-
renden nach § 53 Absatz 5 Satz 
1 des Hochschulgesetzes be-
ruht, und die Regelstudienzeit 
nicht um insgesamt mehr als 
zehn Semester überschritten 
wird. Für Wiederholungsprü-
fungen nach nicht bestandener 
Erster Staatsprüfung verlän-
gern sich die Fristen nach Satz 
1 und Satz 2 um zwei Semes-
ter; Regelungen des Prüfungs-
rechts begründen keine dar-
über hinaus gehenden Fristen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Das Wort „vier“ wird durch das 
Wort „sechs“ ersetzt. 

 
bb) Folgende Sätze werden ange-

fügt: 
 

„Das Prüfungsamt (§ 8) kann 
diese Frist auf Antrag einer o-
der eines Studierenden im Ein-
zelfall im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Hochschule verlän-
gern, soweit die Verzögerung 
des Studienabschlusses auf  
 
1. einer durch ärztliches Attest 

oder amtsärztliches Gutach-
ten nachzuweisenden län-
geren schweren Erkran-
kung, 

2. einer Schwerbehinderung, 
3. einer Schwangerschaft, 
4. der Pflege und Erziehung ei-

nes eigenen Kindes bis zu 
zehn Jahren, 

5. der tatsächlichen Verant-
wortung für einen anerkann-
ten Pflegefall oder 

6. der Mitgliedschaft in Orga-
nen der Selbstverwaltung 
der Studierenden nach § 53 
Absatz 5 Satz 1 des Hoch-
schulgesetzes 

 
beruht, und die Regelstudien-
zeit nicht um insgesamt mehr 
als zehn Semester überschrit-
ten wird. Für Wiederholungs-
prüfungen nach nicht bestan-
dener Erster Staatsprüfung ver-
längern sich die Fristen nach 
Satz 1 und Satz 2 um zwei Se-
mester; Regelungen des Prü-
fungsrechts begründen keine 
darüber hinaus gehenden Fris-
ten.“ 
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c) Absatz 6 Satz 1, 2 und 4 werden 
aufgehoben. 

 
d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird die Angabe 

„2015“ durch die Angabe 
„2021“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden nach den 

Wörtern „Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen“ die 
Wörter „und Lehrerinnen und 
Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt für die Sekundarstufe 
II sowie Lehrerinnen und Leh-
rer mit der Befähigung zum 
Lehramt an Berufskollegs“ ein-
gefügt. 

 
e) Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 

 
„(11) Die Pflicht zum Nachweis ei-
nes gesonderten Eignungsprakti-
kums beim Zugang zum Vorberei-
tungsdienst nach § 9 Absatz 1 und 
§ 12 Absatz 1 in der Fassung des 
Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 308), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 272) geändert 
worden ist, entfällt. Ein Eignungs-
und Orientierungspraktikum nach 
§ 12 Absatz 1 und Absatz 2 führen 
die Hochschulen für Studierende 
ein, die ihr Bachelorstudium ab dem 
Wintersemester 2016/2017 begin-
nen. 

 
f) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 

 
„(12) Soweit Hochschulen, auf-
grund von § 12 Absatz 2 Satz 2 in 
der Fassung des Gesetzes vom 
12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), 
das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 272) geändert worden 
ist, in ihren Ordnungen ein Be-
rufsfeldpraktikum in Schulen als 
Regelfall vorsehen, passen sie 
ihre Ordnungen bis zur nächsten 
planmäßigen Reakkreditierung 

c) unverändert  
 
 
d) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) unverändert  
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der entsprechenden Studien-
gänge nach Inkrafttreten von § 12 
Absatz 2 Satz 4 an die geänder-
ten Anforderungen an.“ 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Unverändert  
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Bericht 
 
 
 
A Allgemeines 
 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgeset-
zes“ (Drucksache 16/9887 - Neudruck) wurde am 4. November 2015 vom Plenum an den 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung zur federführenden Befassung überwiesen. Die Mit-
beratung obliegt dem Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
 
B Inhalt des Gesetzentwurfs 
 
 
Mit dem Gesetz zur Reform der Lehrerausbildung wurde 2009 das Lehrerausbildungsgesetz 
neu gefasst und das Hochschulgesetz geändert - beide haben dadurch ihre bisher grundle-
gendste Reform erfahren. So wurde hiermit beispielsweise die Umstellung der Lehramtsstudi-
engänge von Ersten Staatsprüfungen auf Bachelor-/Masterabschlüsse festgeschrieben. 
 
Die Landesregierung legt nunmehr mit dem Gesetzentwurf aktualisierte Regelungen für die 
langfristig angelegte Entwicklung hin zu inklusiv arbeitenden Schulen und die Weiterentwick-
lung der Schulstruktur durch die Sekundarschule vor. Auch die steigende Bedeutung der 
Ganztagsausrichtung von Schulen und der Arbeit von Lehrkräften in multiprofessionellen 
Teams findet hier Berücksichtigung. 
Darüber hinaus sollen Anpassungen bei Einzelfragen der 2009 geschaffenen Strukturen sowie 
in eher technischen und redaktionellen Fragen erfolgen. 
 
 
 
C Beratungsverfahren 
 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat am 18. November 2015 den Beschluss ge-
fasst, hierzu Sachverständige hinzuzuziehen. Der mitberatende Ausschuss für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung hat sich hieran im Rahmen einer Pflichtsitzung beteiligt. 
 
Folgende Sachverständige wurden daher am 17. Februar 2016 gehört: 
 

 
Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

 
Prof. Dr. Holger Burckhardt 
Hochschulrektorenkonferenz NRW, Bonn 
 

 
16/3003 

 
Alfred Cox 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Münster, Münster 
 

 
16/3373 
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Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

 
Prof. Dr. Ewald Terhart 
Institut für Erziehungswissenschaft, Westfälische Wilhelms-Univer-
sität Münster, Münster 
 

 
16/3387 

 
Elke Vormfenne/Jörg Kazmierczak 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen NRW, 
Düsseldorf 
 

 
16/3386 

 
Christopher Kohl/Sonja Lohf 
Landes-Asten-Treffen NRW, AStA an der Ruhr-Universität Bochum, 
Bochum 
 

 
16/3474 

 
Udo Oeing 
Seminar Primarstufe, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 
Bielefeld, Bielefeld 
 

 
16/3426 

 
Prof. Dr. Heike Lindner 
Institut für Evangelische Theologie, Universität zu Köln, Köln 
 

 
16/3372 

 
Peter Silbernagel/Arnold Weber 
Philologen-Verband NRW, Düsseldorf 
 

 
16/3363 

 
Prof. Dr. Michael Hofmann 
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Universität Paderborn, Paderborn 
 

 
16/3388 

 
Rüdiger Klupsch-Sahlmann 
Abteilung 4 (Schule, Kultur und Sport), Dezernat 46 (Lehreraus- und 
-fortbildung, Bezirksregierung Münster, Münster 
 

 
16/3407 

 
Prof. Dr. Ulrich Heinen 
Fakultät für Design und Kunst, Bergische Universität Wuppertal, 
Wuppertal 
 

 
16/3458 

 
Prof. Dr. Josef Keufer 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Hamburg 
 

 
- 
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Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

 
Prof. Dr. Ursula Frost 
Institut für Bildungsphilosophie, Anthropologie und Pädagogik der 
Lebensspanne, Universität zu Köln, Köln 
 

 
16/3415 

 
Prof. Dr. Gabriele Bellenberg 
Institut für Erziehungswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, Bo-
chum 
 

 
16/3403 

 
Brigitte Balbach 
lehrer nrw, Düsseldorf 
 

 
16/3367 

 
Wilhelm Schröder/Wolfgang Förmer 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW e.V., 
Düsseldorf 
 

 
16/3425 

 
Andreas Meyer-Lauber 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesverband NRW, Düsseldorf 
 

 
 
 
 

16/3408  
Maike Finnern 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband NRW, 
Essen 
 

 
Prof. Dr. Hans-Peter Klein 
Goethe-Universität Frankfurt/Main 
 
Prof. Dr. Rainer Kaenders 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn 
 

 
 
 

16/3429 

 
Prof. Dr. Karin Kleppin/Jun.-Prof. Lena Heine 
Seminar für Sprachlehrforschung, Fakultät für Philologie, Ruhr-Uni-
versität Bochum, Bochum 
 

 
16/3381 

 
Dr. Benedikt Simons 
Deutscher Altphilologenverband, Landesverband NRW, Düsseldorf 
 

 
16/3402 
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Zudem lagen im Rahmen einer schriftlichen Anhörung zum 17. Februar 2016 weitere Stellung-
nahmen vor: 
 

schriftliche Stellungnahmen Stellungnahme 

Kirchenrat Dr. Thomas Weckelmann 
Evangelisches Büro NRW, Düsseldorf 
 

16/3297 
 

Dr. Antonius Hamers 
Katholisches Büro NRW, (Kommissariat der Bischöfe in NRW), Düssel-
dorf 
 

16/3392 
 

Udo Beckmann 
Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dortmund 
 

16/3371 
 

Ulrich Bösl 
Christl. Gewerkschaftsbund Deutschlands, Landesverband NRW, Duis-
burg 
 

 
 
 

16/3396 

Ilona Dubalski-Westhof 
Verein kath. Deutscher Lehrerinnen e.V., Landesverband NRW, Essen 
 

Wilfried Bialik 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen, Dortmund 
 

16/3397 
 

Petra Witt 
Verband Deutscher Privatschulen NRW e.V., Düsseldorf 
 

16/3446 
 

Rüdiger Käuser 
Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung, Siegen-Weidenau 
 

16/3401 
 

Ingrid Habrich 
Rheinische Direktorenvereinigung, Mönchengladbach 
 

16/3384 
 

Dr. Mario Vallana 
Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen, 
Siegen 
 

16/3405 
 

Margret Rössler 
Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen e.V., Münster 
 

16/3467 
 

Eberhard Kwiatkowski 
Landeselternkonferenz NRW, Velbert 
 

16/3481 
 

Sascha Engler 
Landeselternschaft Grundschulen NW e.V., Bochum 
 

16/3404 
 

Behrend Heeren 
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule Nordrhein-Westfalen e.V., 
Dortmund 
 

16/3432 
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schriftliche Stellungnahmen Stellungnahme 

Ulrich Czygan  
Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V., Düsseldorf 
 

16/3395 
 

Bernd Kochanek 
LAG Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen NRW e.V., Dortmund 
 

16/3406 
 

Martin Schulte 
Bildungspolitischer Landesverband der in NRW aktiven Regionalvereine 
der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind, Köln 
 

16/3431 
 

Dr. iur. Luitwin Mallmann 
unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmerverbände Nord-
rhein-Westfalen e.V., Düsseldorf 
 

 
 
 
 
 

16/3400 
Dr. Ralf Mittelstädt 
IHK NRW, Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 
e.V., Düsseldorf 
 

Dipl.-Volkswirt Reiner Nolten 
Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf 
 

 
siehe hierzu das Ausschussprotokoll 16/1156. 
 
 
Weitere folgende Stellungnahmen sind ebenfalls in die Beratungen eingeflossen: 
 

weitere Stellungnahmen Stellungnahme 

Fachleiterinnen und Fachleiter Gymnasium/Gesamtschule 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Oberhausen 
 

16/3351 
 

Fachleiterinnen und Fachleiter Gymnasium/Gesamtschule 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Solingen 
 

16/3377 

Fachleiterinnen und Fachleiter Gymnasium/Gesamtschule 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Kleve 
 

16/3375 

Seminarausbilderinnen und Seminarausbildung HRGe 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Düsseldorf 
 

16/3447 

Univ.Prof. Dr. Ralf Roth 
Deutsche Sporthochschule Köln, Köln 
 

16/3472 
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Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat den Gesetzentwurf am 13. April 2016 letzt-
malig behandelt.  
 
 
Hierzu lag ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor: 
 
„Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
 
I. Artikel 1 Nr. 2 lit. a): § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Das Land und die Hochschulen gewährleisten eine Lehrerausbildung, die an den pädagogischen Her-
ausforderungen der Zukunft und an den Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist und die Bedürfnisse 
der Schule berücksichtigt.  
 
 
II. Artikel 1 Nr. 3 lit a) aa): § 2 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 
„Dabei sind die Befähigung zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt insbesondere mit Blick auf ein 
inklusives Schulsystem sowie die Befähigung zur Kooperation untereinander, mit den Eltern, mit ande-
ren Berufsgruppen und Einrichtungen besonders zu berücksichtigen.“ 
 
 
III. Artikel 1 Nr. 11 lit. g): § 11 Abs. 10 wird wie folgt geändert: 
 
„Das Studium moderner Fremdsprachen umfasst mindestens einen Auslandsaufenthalt von drei Mona-
ten Dauer in einem Land, in dem die studierte Sprache als Landessprache gesprochen wird“ 
 
 
IV. Artikel 1 Nr. 19 lit. b) bb): § 20 Abs. 4, Ziffern 1. - 6. wird wie folgt geändert: 
 
„Das Prüfungsamt (§ 8) kann diese Frist auf Antrag einer oder eines Studierenden im Einzelfall im Ein-
vernehmen mit der jeweiligen Hochschule verlängern, soweit die Verzögerung des Studienabschlusses 
auf  

 
1. einer durch ärztliches Attest oder amtsärztliches Gutachten nachzuweisenden längeren schwe-

ren Erkrankung, 
2.  einer Schwerbehinderung, 
3.  einer Schwangerschaft, 
4.  der Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zu zehn Jahren, 
5.  der tatsächlichen Verantwortung für einen anerkannten Pflegefall oder 
6.  der Mitgliedschaft in Organen der Selbstverwaltung der Studierenden nach § 53 Absatz 5 

Satz 1 des Hochschulgesetzes 
 

beruht, und die Regelstudienzeit nicht um insgesamt mehr als zehn Semester überschritten wird. Für 
Wiederholungsprüfungen nach nicht bestandener Erster Staatsprüfung verlängern sich die Fristen nach 
Satz 1 und Satz 2 um zwei Semester; Regelungen des Prüfungsrechts begründen keine darüber hinaus 
gehenden Fristen.“ 
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Begründung 
 
Zu I.  
Für die Lehrerausbildung muss der pädagogische Grundsatz gelten, vom Kind aus zu denken und zu 
handeln. Das Lehrerausbildungsgesetz soll daher einerseits die Bedürfnisse der Schulen berücksichti-
gen, gleichzeitig aber auch an den Bedürfnissen der Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sein. Daher 
wird die Gewährleistung der Lehrerausbildung des Landes und der Hochschulen um den Zusatz der 
Kinder und Jugendlichen erweitert.  
 
 
Zu II. 
Das Ziel der Ausbildung wird neben der fachlichen Befähigung zur Unterrichtung in einem inklusiven 
Bildungssystem um die Befähigung zur Kooperation der Lehrkräfte untereinander und mit den Eltern 
erweitert. Gelingende Inklusion bedarf eines gegenseitigen Austausches aller im Bildungssystem agie-
renden Akteure. Um diesen Austausch sicherzustellen, wird er im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Lehrerausbildung nun verbindlich geregelt. 
 
 
Zu III.  
Es handelt sich um eine sprachliche Präzisierung. Der Begriff Umgangssprache wird durch den Begriff 
Landessprache ersetzt, um eine genauere Aussage über den Auslandsaufenthaltsort zu definieren. Un-
ter Landessprache wird diejenige Sprache verstanden, die in einem Land oder wenigstens in einer Re-
gion überwiegend gesprochen wird gesprochen wird.  
 
 
Zu IV. 
Als Ergebnis der Anhörung von Sachverständigen werden die in § 20 Absatz 4, Ziffern 1. - 6. aufgezähl-
ten Übergangsregelungen um drei wesentliche Härtefalltatbeständen erweitert. Im Rahmen der Umstel-
lung auf akkreditierte Studiengänge nach diesem Gesetz, werden Studierenden von Studiengängen, 
die zu einer Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt führen, eine Verlängerung des Studiums auch dann 
zugestanden, wenn es vorher keinen Antrag auf Beurlaubung gegeben hat. Ihnen wird ebenfalls unab-
hängig von der Familienzugehörigkeit ein Pflegetatbestand anerkannt, wenn ihnen eine tatsächliche 
Verantwortung für den Pflegefall obliegt. Zudem wird die eigene Schwerbehinderung nun ebenfalls als 
Härtefall anerkannt.“ 

 
 
 
D Abstimmung 
 
 

 Mitberatung 
 
Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung hat sich in seiner Sitzung 
am 12. April 2016 abschließend mit dem Gesetzentwurf befasst. Hierzu lag zur Infor-
mation ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vor. 
 
Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP sowie der 
PIRATEN-Fraktion angenommen. 
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 Federführung 
 
Im Ausschuss für Schule und Weiterbildung wurde der zur abschließenden Beratung 
vorliegende Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN mit den Stimmen der einbringenden Fraktionen und der Fraktion der FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU bei Enthaltung der PIRATEN-Fraktion am 13. Ap-
ril 2016 angenommen. 
 
Abschließend wurde der so geänderte Gesetzentwurf im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung ebenfalls mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP und der 
PIRATEN-Fraktion angenommen.  

 
 
 
 
Wolfgang Große Brömer 
- Vorsitzender - 
 
 


